
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Corona-Pandemie hat die Welt in den Ausnahmezustand ver-
setzt. Viele Unternehmen leiden bereits unter den Folgen, andere 
bekommen die Auswirkungen erst nach und nach zu spüren. Wir 
beraten und unterstützen Sie auch weiterhin nach Kräften, damit 
Sie die Krise bestmöglich bewältigen können. In dieser Ausgabe 
geht es deshalb ausschließlich um wichtige Fragen in der Corona-
Krise: Was können Betriebe tun? Welche Hilfen stehen zur Verfü-
gung? Was ist mit den Arbeitnehmern? 

Selbstverständlich können Sie sich mit Ihren Anliegen und Fragen 
auch weiterhin gerne an uns wenden. Wir bitten aber um Ihr Ver-
ständnis, dass nicht nur die Behörden momentan eine Flut von An-
fragen und Anträgen erhalten. Um neben den ohnehin fälligen Tä-
tigkeiten auch alle Ihre krisenbedingten Anfragen und Anliegen 
sach- und fristgerecht bearbeiten zu können, müssen wir Sie im 
Einzelfall um etwas Geduld bitten und eine ausführliche Beratung 
auf einen späteren Zeitpunkt vertagen. 

Zwar gibt Ihnen diese Ausgabe einen Überblick über die wichtigs-
ten Sonderregelungen und Hilfsmaßnahmen. Die aktuellsten Infor-
mationen finden Sie jedoch immer online – auf unserer Website 
und in den vielen Angeboten von Bundesministerien, Ländern und 
Berufsverbänden. Die Inhalte in dieser Ausgabe haben wir unter-
teilt in Themen, die alle Betriebe betreffen und solche, die nur für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer von Bedeutung sind: 

INFOS ZUR CORONA-KRISE FÜR UNTERNEHMER & FREIBERUFLER 

Erste Schritte zur Krisenbewältigung ........................................ 2 
Überblick der Hilfsmaßnahmen für Betriebe ............................... 3 
Soforthilfe für Freiberufler und Kleinbetriebe ............................. 4 
Erleichterungen für Steuerzahler  .......................................... 3 
Beitragsstundung für freiwillig versicherte Selbstständige  ............ 5 
Limit für kontaktlose Zahlung wird auf 50 Euro verdoppelt  ........... 2 

INFOS ZUR CORONA-KRISE FÜR ARBEITGEBER & ARBEITNEHMER 

Antrag auf Kurzarbeitergeld  ................................................ 4 
Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer ..................................... 5 
Telefonische Krankschreibungen über 14 Tage zunächst bis Juni  .... 2 
Steuerfreie Bonuszahlungen für Arbeitnehmer in der Corona-Krise  .. 2 
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 = diese Meldung finden Sie in der Spalte „Kurz notiert“ 

SSTTEEUUEERRTTEERRMMIINNEE  44  --  66//22002200  

 Apr Mai  Jun 

Umsatzsteuer mtl. 14. 11. 10. 

Umsatzsteuer viertelj. 14. - - 

Lohnsteuer 14. 11. 10. 

Einkommensteuer - - 10. 

Körperschaftsteuer - - 10. 

Vergnügungsteuer 14. 11. 10. 

Schonfrist für Zahlungen 
zu obigen Steuern 

17. 14. 15. 

Gewerbesteuer - 15. - 

Grundsteuer - 15. - 

Schonfrist für Zahlungen 
zur Gewerbe-/Grundst. 

- 18. - 

SV-Beitragsnachweis 24. 25. 24. 

Fälligkeit der SV-Beiträge 28. 27. 26. 
 

 

AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

» Gesundheit ist unbekannter 

Reichtum.« 

aus Holland 

 

»Besonders überwiegt die 

Gesundheit alle äußeren Güter so 

sehr, dass wahrlich ein gesunder 

Bettler glücklicher ist, als ein 

kranker König.« 

Arthur Schopenhauer 
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Erste Schritte zur Krisenbewältigung 

Auch in der Corona-Krise gilt es, Ruhe zu bewahren und die 
richtigen Maßnahmen zu ergreifen. 

Die Corona-Krise hat für zahllose Betriebe bisher ungekannte Aus-
wirkungen. Wer nicht den Kopf verliert, hat dank staatlicher Hil-
fen trotz wirtschaftlicher Einbußen gute Aussichten, die Krise er-
folgreich zu meistern. Hier sind die wichtigsten Schritte für den 
Fall, dass Sie von der Krise betroffen sind:  

1. Liquidität sichern: Wenn plötzlich die Umsätze wegbrechen, 
hat die Sicherung der Liquidität des Betriebs in der Regel die 
höchste Priorität. Trotz der Krise wollen sich viele Betriebsin-
haber aus verständlichen Gründen nicht langfristig verschulden. 
Bei einem unmittelbaren Liquiditätsengpass ist eine kurzfristi-
ge Finanzierung über Privatdarlehen oder eine Zusage der 
Bank aber der schnellste Weg, den Bestand des Betriebs zu ga-
rantieren. Auch die Soforthilfe des Staates soll in der Regel 
drei Tage nach Antragstellung fließen. Andere staatliche Hilfen 
aus Zuschüssen, Kostenübernahmen und Entschädigungen set-
zen dagegen Anträge voraus, deren Bearbeitung gerade jetzt 
teilweise mehrere Wochen dauern kann (z.B. Kurzarbeitergeld). 
Das Geld aus diesen Hilfsprogrammen kommt also möglicher-
weise zu spät, wenn Zahlungen unmittelbar fällig sind. Sobald 
die staatliche Leistung eingegangen ist, kann damit die Zwi-
schenfinanzierung getilgt werden. 

2. Hilfen gezielt auswählen: Mit zahlreichen Maßnahmen will der 
Staat den wirtschaftlichen Bestand der Betriebe sichern. Vor 
der Beantragung einer bestimmten Leistung sollten Sie aber 
überlegen, ob der Antrag wirklich sinnvoll ist oder ein anderes 
Leistungsangebot den Umständen besser gerecht wird. Bei-
spielsweise sind die Anforderungen für Entschädigungen nach 
dem Infektionsschutzgesetz vergleichsweise strikt, und die 
Entschädigungen werden auf bestimmte andere Leistungen an-
gerechnet. Auch andere staatliche Hilfen sind an Bedingungen 
geknüpft oder schließen einander teilweise aus. Prüfen Sie da-
her, welche Maßnahmen für Ihre Situation am besten passen, 
und wann der beste Zeitpunkt für einen Antrag ist. Besteht 
kein akuter Liquiditätsengpass, kann es Sinn machen, mit ei-
nem Antrag zu warten, bis mehr Informationen vorliegen, sei 
es über die wirtschaftliche Entwicklung, weitere staatliche 
Maßnahmen oder den konkreten Bedarf. 

3. Zukunft planen: Weder die Dauer der Krise noch die langfris-
tigen gesamtwirtschaftlichen Folgen sind exakt abschätzbar. 
Trotzdem sollten Sie Pläne für die Zeit nach der Krise machen 
und diese laufend überprüfen und ergänzen. Einige Beispiele 
für relevante Fragen: Was geschieht mit verderblichen Waren 
oder saisonalen Angeboten im Fall einer längeren Krise? Mit 
welchen Angeboten reagiert der Betrieb auf das Konjunktur-
programm, das der Krise unweigerlich folgen wird? Lässt sich 
das Geschäftsmodell an mögliche weitere Isolationsphasen an-
passen (Onlinevertrieb, Heimlieferungen etc.)? 

4. Zeit nutzen: Nutzen Sie erzwungene Betriebspausen so weit 
wie möglich produktiv, beispielsweise durch Zusammenstel-
lung der Unterlagen für den Abschluss und die Steuererklärung 
2019, insbesondere falls Sie eine Steuererstattung erwarten. 
Auch für Softwareupdates, EDV-Umrüstungen und andere an-
stehende Umstellungen (z. B. neue Anforderungen an elektro-
nische Kassensysteme!) lässt sich die Zeit nutzen.  

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Telefonische Krankschreibungen 
über 14 Tage zunächst bis Juni 

Die KBV (Kassenärztliche Bundesvereini-
gung) weist darauf hin, dass Ärzte ihre 
Patienten ab sofort bis zu 14 Tage telefo-
nisch krankschreiben dürfen. Vorausset-
zung ist, dass es sich um eine leichte Er-
krankung der oberen Atemwege handelt, 
auch wenn der Verdacht auf eine Infekti-
on mit dem Coronavirus besteht. Damit 
können Patienten im Verdachtsfall zu 
Hause bleiben. So soll das Risiko für eine 
Ausbreitung des Virus reduziert werden. 
Das gilt auch bei der Erkrankung eines 
Kindes. Die Regelung zur telefonischen AU 
ist vorerst bis zum 23. Juni befristet. 

 

Limit für kontaktlose Zahlung 
wird auf 50 Euro verdoppelt 

Die Deutsche Kreditwirtschaft will die 
kontaktlose Kartenzahlung mit girocards 
ohne PIN-Eingabe von 25 auf 50 Euro er-
höhen. In der aktuellen Situation erleich-
tert dies den Bezahlvorgang an der Kasse. 
Von den über 100 Mio. girocards sind 
mittlerweile 75 Mio. mit der Kontaktlos-
Funktion ausgestattet. Weiterhin müssen 
Karteninhaber spätestens nach fünf 
Transaktionen oder einer Gesamtsumme 
von 150 Euro wieder die PIN eingeben. 
Kunden, die komplett auf die PIN-Eingabe 
verzichten möchten, können die digitale 
girocard im Smartphone nutzen. 

 

Steuerfreie Bonuszahlungen für 
Arbeitnehmer in der Corona-Krise 

Im Interview mit der Bild am Sonntag hat 
Bundesfinanzminister Olaf Scholz die Mög-
lichkeit steuerfreier Bonuszahlungen an 
Arbeitnehmer angekündigt: „Viele Arbeit-
geber haben bereits angekündigt, ihren 
Beschäftigten einen Bonus zahlen zu wol-
len. Als Bundesfinanzminister werde ich 
am Montag die Anweisung erlassen, dass 
ein solcher Bonus bis 1.500 Euro komplett 
steuerfrei sein wird.“ Die reine Ankündi-
gung des Ministers ist allerdings noch kei-
ne rechtliche Grundlage, Bonuszahlungen 
steuerfrei zu leisten. Bis eine offizielle 
Verwaltungsanweisung und ggf. Gesetzes-
änderung vorliegt, wird es allerdings dau-
ern. Arbeitgeber können die Boni daher in 
Erwartung dieser Änderung entweder auf 
eigenes Risiko bereits steuerfrei auszah-
len oder die Lohnsteuer zunächst einbe-
halten und später dem Arbeitnehmer er-
statten, wenn es dafür eine rechtliche 
Grundlage gibt. 
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Überblick der Hilfsmaßnahmen für Betriebe 

Bund und Länder haben viele Hilfsmaßnahmen in die Wege ge-
leitet, um die Folgen der Corona-Krise abzufedern. 

Die Regierungen von Bund und Ländern stemmen sich mit aller 
Kraft gegen die Auswirkungen der Corona-Krise. Neben der Ein-
dämmung der Virusausbreitung haben Maßnahmen zur Unterstüt-
zung der Unternehmen und Abfederung der wirtschaftlichen Aus-
wirkungen oberste Priorität. 

Aktuell geht es dabei in erster Linie darum, die kurzfristige Liqui-
dität der Betriebe und die Arbeitsplätze der Mitarbeiter zu sichern. 
Auf ein sofortiges Konjunkturprogramm hat die Regierung bewusst 
verzichtet, weil dies Händlern und Dienstleistern, die jetzt ihre 
Betriebe geschlossen halten müssen, nicht helfen würde. Bis jetzt 
sind folgende Hilfen und Erleichterungen verfügbar: 

 Steuern: Der Fiskus kommt Unternehmen und anderen be-
troffenen Steuerzahlern mit vielen Erleichterungen entgegen. 
Eine Liste der bisher beschlossenen Erleichterungen finden Sie 
in der Randspalte unter „Erleichterungen für Steuerzahler“. 

 SV-Beiträge: Betriebe, die sich durch die Corona-Epidemie in 
ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten befinden und beispielswei-
se noch auf die Erstattung von Kurzarbeitergeld warten, können 
die Sozialversicherungsbeiträge stunden lassen. Die Maßnahmen 
sind zunächst bis zum 30. April 2020 befristet und greifen erst, 
wenn andere Regelungen zur Entlastung ausgeschöpft wurden. 

 Kurzarbeitergeld: Das Kurzarbeitergeld wird unter erleichter-
ten Voraussetzungen gewährt. Mehr dazu finden Sie auf den 
folgenden Seiten unter „Antrag auf Kurzarbeitergeld“. 

 Soforthilfe: Für Freiberufler, Solo-Selbstständige sowie Klein-
betriebe gewähren Bund und Länder nicht rückzahlbare Einmal-
zahlungen. Neben dem Bundesprogramm, das bis zu 15.000 Euro 
für Betriebe mit maximal 10 Vollzeitbeschäftigten vorsieht, ha-
ben viele Länder zusätzliche Hilfen auch für Betriebe mit mehr 
Beschäftigten aufgelegt. Mehr dazu auf der nächsten Seite. 

 Liquiditätsgarantie: Die Bundesregierung hat eine im Volumen 
unbegrenzte Zusage für Kredite durch die KfW zur Liquiditäts-
ausstattung der Betriebe gegeben. Dazu gehört insbesondere 
eine Übernahme des Kreditrisikos für die durchleitenden Banken 
von bis zu 80 % des Kreditvolumens. Die Bearbeitung, Risikoprü-
fung und Auszahlung der KfW-Kredite erfolgt wie gehabt durch 
die Hausbank. Bei akutem Finanzbedarf sollten Sie daher in je-
dem Fall das Gespräch mit Ihrer Bank suchen. 

 Darlehenstilgung: Auch über die befristete Reduzierung oder 
Aussetzung von Tilgungszahlungen können Sie mit Ihrer Bank 
sprechen. Für vor dem 15. März 2020 geschlossene Verbrau-
cherdarlehensverträge werden zwischen dem 1. April 2020 und 
dem 30. Juni 2020 fällige Zins- oder Tilgungsleistungen sogar 
per Gesetzesänderung gestundet. Voraussetzung ist, dass der 
Verbraucher durch die Corona-Pandemie Einnahmeausfälle hat, 
die dazu führen, dass die Zahlungen aus dem Darlehensvertrag 
den angemessenen Lebensunterhalt gefährden würden. 

 Grundsicherung: Selbstständige erhalten leichter Zugang zur 
Grundsicherung. Antragsteller müssen in den nächsten 6 Mona-
ten weder Vermögensverhältnisse offenlegen noch Vermögen 
antasten. Anträge werden vorläufig bewilligt, die Bedürftig-
keitsprüfung erfolgt erst nachträglich. 

Erleichterungen für Steuerzahler 

Auf die Corona-Krise hat die Finanzver-
waltung mit vielen Erleichterungen für 
die Betroffenen reagiert. Bisher geht es in 
erster Linie um Maßnahmen, die die kurz-
fristige Liquidität der Unternehmen si-
cherstellen sollen. Weitere Maßnahmen, 
beispielsweise bei Abgabefristen, werden 
bereits diskutiert, bedürfen aber noch der 
Abstimmung zwischen Bund und Ländern. 

 Vorauszahlungen: Mit einem Antrag 
auf Anpassung der Vorauszahlung ist 
für 2020 ohne besondere Anforderun-
gen eine Herabsetzung der Vorauszah-
lungen auf die Einkommen- und Kör-
perschaftsteuer möglich. Das Finanz-
amt kann auch den Gewerbesteuer-
messbetrag für Zwecke der Vorauszah-
lung anpassen. Anträge auf Anpassung 
der Vorauszahlungen, die nur Zeiträu-
me nach 2020 betreffen, sind beson-
ders zu begründen. 

 Stundung: Unmittelbar und erheblich 
betroffene Steuerzahler können bis 
zum 31. Dezember 2020 unter Darle-
gung ihrer Verhältnisse eine Stundung 
der bis Ende 2020 fällig werdenden 
Steuern beantragen. Die entstandenen 
Schäden müssen wertmäßig nicht im 
Einzelnen nachgewiesen werden. Bei 
der Nachprüfung der Voraussetzungen 
für Stundungen sollen die Finanzämter 
keine strengen Anforderungen stellen. 
Auch auf die Erhebung der Stundungs-
zinsen in Höhe von 6 % sollen die Fi-
nanzämter in der Regel verzichten. 

 Säumniszuschläge: Bis zum 31. De-
zember 2020 sollen die Finanzämter 
bei Betroffenen eigentlich fällige 
Säumniszuschläge erlassen oder auf 
deren Festsetzung verzichten. 

 Vollstreckungen: Die Finanzämter sol-
len bei unmittelbar und erheblich Be-
troffenen bis zum 31. Dezember 2020 
bei allen rückständigen oder bis zu 
diesem Zeitpunkt fällig werdenden 
Zahlungen zur Einkommen- oder Kör-
perschaftsteuer auf Vollstreckungs-
maßnahmen verzichten.  

 Gewerbesteuer: Stundungs- und Er-
lassanträge für Gewerbesteuer sind 
auch in Zeiten der Corona-Krise an die 
jeweilige Gemeinde zu richten, es sei 
denn, die Festsetzung und Erhebung 
der Gewerbesteuer wurde von der 
Gemeinde dem Finanzamt übertragen. 

 Umsatz- & Lohnsteuer: Die Erleichte-
rungen gelten in der Regel nicht für 
die Zahlung der angemeldeten Umsatz- 
oder Lohnsteuern, da es sich nicht um 
Ertragsteuern handelt. Erleichterungen 
sind hier nur im Rahmen einer indivi-
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 Insolvenzpflicht: Vorerst bis zum 30. September 2020 wird die 
Insolvenzantragspflicht ausgesetzt. Voraussetzung ist, dass der 
Insolvenzgrund auf den Auswirkungen der Corona-Epidemie be-
ruht und aufgrund einer Beantragung öffentlicher Hilfen oder 
ernsthafter Finanzierungs- oder Sanierungsverhandlungen be-
gründete Aussichten auf Sanierung bestehen.  

 Mieter: Mietern und Pächtern von Wohn- oder Gewerbeimmobi-
lien kann für den Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni 2020 nicht 
wegen ausgefallener Mietzahlungen aufgrund der Corona-
Pandemie gekündigt werden. Die Miete bleibt aber weiterhin 
fällig, es können auch Verzugszinsen entstehen. Diese Miet-
schulden müssen bis zum 30. Juni 2022 beglichen werden, sonst 
kann den Mietern wieder gekündigt werden.  

 

Soforthilfe für Freiberufler und Kleinbetriebe 

Der Staat gewährt Kleinunternehmen Einmalzahlungen zum 
Ausgleich von Einnahmeausfällen aufgrund der Corona-Krise. 

Gerade Solo-Selbstständige, Kleinstunternehmer und kleine Fami-
lienbetriebe stehen durch die Corona-Krise vor existentiellen Prob-
lemen. Während die Einnahmen wegbrechen, bleiben die laufen-
den Kosten bestehen, Rücklagen sind schnell aufgebraucht und es 
besteht oft kein Zugang zu Krediten. Mit einem unbürokratischen 
Sofortprogramm stellen Bund und Länder einmalige Soforthilfen 
zur Verfügung. Das soll insbesondere bei Miet- und Pachtkosten 
helfen sowie bei sonstigen Betriebskosten, z.B. Krediten für Be-
triebsräume oder Leasingraten. 

Das Bundeskabinett hatte dazu am 23. März 2020 Soforthilfen für 
kleine Unternehmen, Solo-Selbstständige, Freiberufler und Land-
wirte in einem Umfang von bis zu 50 Mrd. Euro verabschiedet. Seit 
dem 30. März 2020 stehen die Bundesgelder den Ländern zur Ver-
fügung, die die Bearbeitung und Auszahlung der Soforthilfen über-
nehmen. Ein Grund für die Bearbeitung durch die Länder ist, dass 
viele Länder eigene Hilfsprogramme aufgelegt haben, die das Bun-
desprogramm ergänzen und im Umfang erweitern, beispielsweise 
durch Einmalzahlungen für Betriebe mit mehr als 10 Beschäftigten.  

 Berechtigte: Antragsberechtigt für das Bundesprogramm sind 
Solo-Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen ein-
schließlich Landwirten mit bis zu 10 Vollzeitbeschäftigten, die 
am Markt als Unternehmen tätig sind. Sie müssen ihre Tätigkeit 
von einer inländischen Betriebsstätte aus führen oder einen in-
ländischen Sitz der Geschäftsführung haben und bei einem 
deutschen Finanzamt angemeldet sein. 

 Umfang: Die Soforthilfe dient der Sicherung der wirtschaftli-
chen Existenz und zur Überbrückung von akuten Liquiditätseng-
pässen in Folge der Corona-Krise. Unternehmen und Selbststän-
dige mit bis zu 5 Beschäftigten können einen einmaligen Zu-
schuss von bis zu 9.000 Euro für drei Monate beantragen, Un-
ternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten einen einmaligen Zu-
schuss von bis zu 15.000 Euro. Sofern der Vermieter die Miete 
um mindestens 20 % reduziert, kann der nicht ausgeschöpfte 
Zuschuss auch für zwei weitere Monate eingesetzt werden. 

 Nachweis: Zum Nachweis des Liquiditätsengpasses durch die 
Corona-Krise muss der Antragsteller versichern, dass er durch 
die Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten 
ist. Damit diese Bedingung erfüllt ist, darf sich das Unterneh-
men nicht bereits am 31. Dezember 2019 in finanziellen 

duellen Absprache mit dem zuständi-
gen Finanzamt denkbar. Allerdings ge-
währen die Finanzämter in vielen Bun-
desländern eine teilweise oder voll-
ständige Erstattung der Sondervoraus-
zahlung oder stimmen einer befriste-
ten Stundung der Umsatzsteuer zu. 

 Sonstige Steuern: Bei den Steuern, 
die von der Zollverwaltung verwaltet 
werden (z.B. Energiesteuer und Luft-
verkehrssteuer), ist die Generalzolldi-
rektion angewiesen worden, den Un-
ternehmen in vergleichbarer Form 
entgegenzukommen. Gleiches gilt für 
das Bundeszentralamt für Steuern. 

 

Antrag auf Kurzarbeitergeld 

Bei einem plötzlichen Ausfall der Arbeit 
aufgrund der Corona-Krise können die lau-
fenden Lohnkosten über das Kurzarbeiter-
geld (Kug) zum Großteil aufgefangen wer-
den. Bedenken Sie aber bitte, dass das 
Kug keine sofortige Liquiditätshilfe ist. 
Zwar muss die Anzeige der Kurzarbeit vor 
Ende des Monats, für den erstmals Kug 
beantragt wird, bei Arbeitsagentur einge-
hen. Doch der eigentliche Antrag auf das 
Kug und dessen Bearbeitung erfolgen erst 
nach Ablauf des Lohnzahlungszeitraums 
und der damit verbundenen Lohnabrech-
nung. Der Arbeitgeber muss das Kug also 
erst einmal vorschießen und bekommt es 
später von der Arbeitsagentur erstattet. 

Immerhin wurden die Voraussetzungen, 
unter denen Kug gewährt wird, rückwir-
kend zum 1. März 2020 reduziert und der 
Umfang der Kostenübernahme ausgewei-
tet. Statt bisher mindestens 30 % be-
troffener Arbeitnehmer besteht der An-
spruch auf Kug schon dann, wenn mindes-
tens 10 % der Beschäftigten einen Entgel-
tausfall von mehr als 10 % haben. Außer-
dem übernimmt die Arbeitsagentur die 
anfallenden Sozialversicherungsbeiträge 
für ausgefallene Arbeitsstunden zu 100 % 
(bisher mussten Arbeitgeber 80 % davon 
weiterhin selbst tragen). Und schließlich 
können auch Leiharbeitnehmer in Kurzar-
beit gehen und haben Anspruch auf Kurz-
arbeitergeld. Auch wenn die Vorausset-
zungen für das Kug damit niedriger sind, 
müssen Sie trotzdem weiterhin fünf wich-
tige Anforderungen berücksichtigen: 

 Kug gibt es nur für ungekündigte Ar-
beitnehmer. Im Fall einer Kündigung 
wird während der Kündigungsfrist da-
her kein Kug mehr gezahlt. 

 Auch wenn die Arbeitsagentur aktuell 
auf den Aufbau negativer Arbeits-
zeitsalden verzichtet, müssen weiter-
hin vorrangig Überstunden abgebaut 
werden, bevor das Kug gewährt wird. 
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Schwierigkeiten befunden haben. Die Versicherung genügt zu-
nächst als Nachweis, wird aber später überprüft. Vermutlich 
werden die Länder die Antragsdaten an die Finanzämter weiter-
leiten, die dann bei der Veranlagung für 2020 die Voraussetzun-
gen für die Einmalzahlung überprüfen werden. 

 Verfahren: Das Soforthilfe-Programm verzichtet bewusst auf 
ein bürokratisches Antragsverfahren, um eine rasche und unbü-
rokratische Auszahlung zu gewährleisten. Die Angaben zum An-
trag müssen aber richtig sein - Falschangaben können den Tat-
bestand des Subventionsbetrugs erfüllen und zu entsprechen-
den strafrechtlichen Konsequenzen führen. 

 Auszahlung: Die Bundesländer haben die Umsetzung und Aus-
zahlung der Hilfen übernommen. Anträge sind bis spätestens 31. 
Mai 2020 bei der zuständigen Landesbehörde zu stellen. Eine 
Liste der Ansprechpartner finden Sie u.a. in der Online-Version 
dieses Beitrags auf unserer Website. 

 Kumulierung: Eine Kumulierung mit anderen Hilfen im Zusam-
menhang mit der Corona-Pandemie ist grundsätzlich möglich. 
Eine Überkompensation ist aber zurückzuzahlen. 

 Steuerpflicht: Die Einmalzahlungen müssen nicht zurückgezahlt 
werden, gelten aber als steuerpflichtige Betriebseinnahmen. 
Damit der Zuschuss jetzt, wenn es wichtig ist, in vollem Um-
fang den Unternehmen zu Gute kommt, wird er bei den Steuer-
vorauszahlungen für 2020 noch nicht berücksichtigt. Erst wenn 
die Steuererklärung für 2020 eingereicht wird, kommt die Steu-
erpflicht zum Tragen. Nur wenn im Jahr 2020 ein positiver Ge-
winn erwirtschaftet wurde, wird auf den Zuschuss der individu-
elle Steuersatz fällig.  

 

Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer 

Welche Regeln bei der Lohnfortzahlung und Heimarbeit in der 
Corona-Krise gelten, hängt von den Umständen ab. 

Die Corona-Epidemie stellt Arbeitgeber und deren Beschäftigte vor 
viele Herausforderungen, die so bisher nie aufgetreten sind. Vor 
allem rund um die Arbeit von zu Hause und die Lohnfortzahlung in 
verschiedenen Konstellationen gibt es viele Fragen. Hier haben wir 
die wichtigsten Informationen dazu für Sie zusammengestellt. 

 Heimarbeit: Es gibt keinen gesetzlichen Anspruch darauf, von 
zu Hause aus zu arbeiten. Arbeit im Home-Office muss daher 
immer mit dem Arbeitgeber abgestimmt werden, sofern der Ar-
beits- oder Tarifvertrag nicht eine Option dafür vorsieht. 

 Erkrankung: Im Fall einer Infektion mit dem Coronavirus gelten 
die üblichen Regelungen zur Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. 
Auch bei der Erkrankung eines Kindes greifen die normalen Re-
geln für solche Fälle. Wurde dem Arbeitnehmer die Berufsaus-
übung aufgrund der Erkrankung behördlich untersagt, kommt 
eine Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz in Frage. 

 Verdachtsfälle: Bleibt der Arbeitnehmer zu Hause, weil er le-
diglich den Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bei 
sich selbst oder einem Angehörigen (Kind) hat oder eine Anste-
ckung im Betrieb oder auf dem Weg zur Arbeit fürchtet, be-
steht kein Anspruch auf Lohnfortzahlung, es sei denn, mit dem 
Arbeitgeber ist anderes vereinbart bzw. er weist den Arbeit-
nehmer in diesem Fall von sich aus an, zu Hause zu bleiben. 

 Die Kurzarbeit setzt eine arbeitsrecht-
liche Grundlage voraus. Das kann eine 
Regelung im Tarif- oder Arbeitsvertrag 
sein, eine Vereinbarung mit dem Be-
triebsrat oder eine schriftliche Einver-
ständniserklärung der betroffenen Ar-
beitnehmer. 

 Das Kug zahlt die Arbeitsagentur frü-
hestens von dem Kalendermonat an, in 
dem die Anzeige über den Arbeitsaus-
fall eingegangen ist. Der Antrag auf Er-
stattung muss dann innerhalb von drei 
Monaten nach Ende des Lohnzahlungs-
zeitraums erfolgen. 

 Ein Betrieb erhält Kug-Leistungen für 
maximal zwölf Monate. Daher kann es 
von Vorteil sein, den Arbeitsausfall zu-
nächst durch innerbetriebliche Maß-
nahmen zu kompensieren (z. B. Fort-
bildungen, Instandsetzungen, Betriebs-
ferien etc.), und das Kug erst ab April 
oder Mai 2020 zu beantragen. 

Sowohl die Anzeige von Kurzarbeit als 
auch der Kug-Antrag sind online oder in 
Papierform möglich. Eine laufend aktuali-
sierte Zusammenstellung aller Informatio-
nen zur Kurzarbeit einschließlich zweier 
Erklärvideos (noch ohne die geplanten Er-
leichterungen) bietet die Arbeitsagentur 
unter folgender Adresse an: 

 https://www.arbeitsagentur.de/ 
news/corona-virus-informationen-fuer-
unternehmen-zum-kurzarbeitergeld 

Den Vordruck für die Anzeige von Kurzar-
beit finden Sie unter folgender Adresse: 

 https://www.arbeitsagentur.de/ 
datei/anzeige-kug101_ba013134.pdf 

 

Beitragsstundung für freiwillig 
versicherte Selbstständige 

Viele gesetzliche Krankenkassen gewäh-
ren auch freiwillig versicherten Selbst-
ständigen bis September eine Stundung 
der Beiträge. Bestehen bereits Stundungs-
vereinbarungen mit Ratenzahlungen, so 
können diese vorübergehend ausgesetzt 
werden. Vor einer Stundung wird immer 
geprüft, ob eine Beitragsermäßigung we-
gen eines krisenbedingten Gewinnein-
bruchs in Betracht kommt. Die Hürden 
werden dabei gesenkt - eine Erklärung 
des Steuerberaters oder eine glaubhafte 
Erklärung des Selbstständigen über erheb-
liche Umsatzeinbußen ist ausreichend. Die 
vorübergehende Beitragsfestsetzung er-
folgt dann in der gesetzlichen Mindeststu-
fe. Wenn sich die Lage wieder bessert, 
sollten Sie rechtzeitig die Krankenkasse 
informieren, um Beitragsnachforderungen 
zu vermeiden. Erkundigen Sie sich im Be-
darfsfall bei Ihrer Krankenkasse! 
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 Kinderbetreuung: Geht die Kinderbetreuung auf die Schließung 
der Kita oder Schule zurück, müssen die Eltern alle zumutbaren 
Anstrengungen unternehmen, die Kinderbetreuung anderweitig 
sicherzustellen. Eine Entgeltfortzahlungspflicht durch den Ar-
beitgeber besteht allenfalls dann, wenn die Betreuung absehbar 
nur wenige Tage nötig ist. Bei einer längerfristigen Kinderbe-
treuung (mehrere Wochen) muss der Arbeitnehmer entweder 
Urlaub nehmen oder auf den Arbeitslohn verzichten. Allerdings 
gibt es in bestimmten Fällen staatliche Hilfen, die der Arbeit-
geber durchleiten muss. Mehr dazu im Beitrag „Hilfe für Eltern 
bei Verdienstausfall durch Kinderbetreuung“ in der Randspalte. 

 Betriebsschließungen: Wenn von Behörden eine Schließung des 
Betriebs angeordnet wird (z.B. Händler oder Betriebe mit infi-
zierten Mitarbeitern), besteht der Entgeltanspruch des Arbeit-
nehmers weiter. Das Risiko hierfür liegt also beim Arbeitgeber. 
Allerdings kommen hier sowohl Kurzarbeit als auch in bestimm-
ten Fällen eine Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz 
in Frage, um die Belastung des Arbeitgebers abzufangen. 

 Dienstreisen: Grundsätzlich sind Arbeitnehmer verpflichtet, 
Dienstreisen oder dienstliche Veranstaltungen anzutreten. Ein 
Leistungsverweigerungsrecht besteht nur bei einer erheblichen 
objektiven Gefahr oder einer ernsthaften Gefährdung, wobei 
die Umstände des Einzelfalls entscheidend sind. 

Ausführliche Informationen zum Arbeitsrecht in der Corona-Krise 
finden Sie auch online, z.B. auf folgenden Seiten: 

 Bundesregierung: http://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/ 
2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html 

 juris: https://www.juris.de/jportal/nav/juris_2015/aktuelles/ 
magazin/coronavirus-arbeitsrecht.jsp  

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 
noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Ter-
min oder wenden Sie sich per Fax an uns. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Hilfe für Eltern bei Verdienst-
ausfall durch Kinderbetreuung 

In das Infektionsschutzgesetz wird auf Ini-
tiative des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales ein Entschädigungsanspruch 
für Verdienstausfälle von Eltern bei be-
hördlicher Schließung von Schulen und 
Kitas aufgenommen. Anspruch auf die Hil-
fe haben die Sorgeberechtigten von Kin-
dern bis zum 12. Lebensjahr oder Kinder 
mit Behinderungen, die auf Hilfe ange-
wiesen sind. Voraussetzung ist, dass die 
Betroffenen keine anderweitige zumutba-
re Betreuung (z. B. durch den anderen El-
ternteil oder die Notbetreuung in den Ein-
richtungen) realisieren können. Die Groß-
eltern des Kindes oder andere Personen, 
die zu einer Risikogruppe gehören, müs-
sen dazu allerdings ausdrücklich nicht 
herangezogen werden. 

Ein Verdienstausfall besteht nicht, wenn 
es andere Möglichkeiten gibt, der Arbeit 
vorübergehend bezahlt fernzubleiben, 
wie etwa der Abbau von Zeitguthaben. 
Auch gehen Ansprüche auf Kurzarbeiter-
geld dem Entschädigungsanspruch grund-
sätzlich vor. Die Entschädigung in Höhe 
von 67 % des Nettoeinkommens wird für 
bis zu sechs Wochen gewährt und ist auf 
einen monatlichen Höchstbetrag von 
2.016 Euro begrenzt. Die Auszahlung 
übernimmt der Arbeitgeber, der bei der 
von den Ländern bestimmten zuständigen 
Behörde einen Erstattungsantrag stellen 
kann. Es besteht die Möglichkeit, einen 
Vorschuss bei der Behörde zu beantragen. 
Die Regelung gilt nicht für Zeiten, in de-
nen die Einrichtung wegen der Schulferien 
ohnehin geschlossen wäre, und ist befris-
tet bis Ende des Jahres 2020. 

 


